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Vorwort zur 17. Auflage

Der Zeitraum seit Erscheinen der letzten Auflage war vor allem gekennzeichnet durch politische
Unsicherheiten aufgrund einer Vielzahl innen- und außenpolitischer Herausforderungen, die letzt-
endlich zum vorzeitigen Ende der sog. ‚Ampelkoalition‘ geführt haben. Der daraus folgenden Dis-
kontinuität sind einige der von den vormaligen Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vereinbarten
Gesetzesänderungen auch für den Bereich des Mietrechts zum Opfer gefallen. Dennoch gab es einige
Gesetzesänderungen mit Auswirkungen für das Mietrecht. Außerdem hat die neue Regierungskoaliti-
on in den ersten Monaten schon einige Gesetze beschlossen, die auch für das Mietrecht von Bedeutung
sind. Dazu zählt auch noch das sog. „Heizungsgesetz“, das während der Fertigstellung der Vorauflage
in einem etwas ungewöhnlichen Gesetzgebungsverfahren verabschiedet wurde. Es wurde in der Vor-
auflage nur kurz kommentiert. Wie es mit dem Gesetz weitergeht, ist zurzeit nicht absehbar. Im
Koalitionsvertrag ist seine „Abschaffung“ vereinbart, was aber wegen europarechtlicher Vorgaben
kaum geht. Deshalb wurde der Text der Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude –
Einzelmaßnahmen (BEG EM) im Anhang zu § 559e BGB abgedruckt, da für die Anwendung der
Norm die Kenntnis dieser Richtlinie unabdingbar ist. Des Weiteren brachte das Bürokratieabbaugesetz
IV Änderungen bei der Belegeinsicht im Betriebskostenrecht, dem Fortsetzungsverlangen des Mieters
wegen eines Härtefalls und vor allem die Abschaffung der Schriftform für langfristige Gewerberaum-
mietverträge durch die Textform. Gerade letzteres wird in der Praxis noch einige Zeit Probleme
bereiten, weil die Textform bisher nicht für Vertragsschlüsse, sondern nur für einseitige Erklärungen
vorgesehen war. Hier wird die Rechtsprechung in den kommenden Jahren gefordert sein, praxis-
taugliche Lösungen zu erarbeiten. Ebenfalls neu ist die Ergänzung des § 554 BGB um den Anspruch
des Mieters auf Genehmigung von Steckersolargeräten (sog. Balkonkraftwerke). Sozusagen in letzter
Sekunde ist die Ermächtigungsgrundlage für die Länder, in Gemeinden mit angespanntem Wohnungs-
markt die sog. Mietpreisbremse über den 31.12.2025 zu verlängern, verabschiedet worden. Die ver-
einbarte Beschränkung von Umgehungstatbeständen bei der Mietpreisbremse wurde bisher ebenso
wenig umgesetzt wie die Einführung von Sanktionen bei Verstößen. Für die Anwaltschaft von
Bedeutung ist die Formfiktion für Schriftsatzkündigungen. Wegen des häufigen Medienwechsels war
bis dahin nicht sichergestellt, dass die notwendige Schriftform eingehalten wurde, wenn der anwaltliche
Vertreter den Schriftsatz mit Kündigungserklärung elektronisch bei Gericht eingereicht hatte. § 130e
ZPO enthält jetzt eine Formfiktion, sodass es ausreicht, einen Schriftsatz mit klar erkennbarer Kündi-
gungserklärung elektronisch bei Gericht einzureichen. Damit wird die Schriftform gewahrt, unabhän-
gig davon, in welcher Form das Gericht den Schriftsatz an den Empfänger weiterleitet. Wirtschaftlich
für die Anwaltschaft bedeutsam ist das Gesetz zur Neuregelung der Vormünder- und Betreuerver-
gütung und zur Entlastung von Betreuungsgerichten und Betreuern sowie zur Änderung des Rechts-
anwaltsvergütungsgesetzes und des Justizkostenrechts (Kosten- und Betreuervergütungsrechtsände-
rungsgesetz 2025 KostBRÄG 2025), mit dem u. a. die Anwaltsgebühren angepasst wurden, aber auch
strittige Fragen zur Streitwertberechnung im Mietrecht geregelt wurden.

Selbstverständlich wurde auch die aktuelle Rechtsprechung des BGH eingearbeitet. Für einen
Praxiskommentar ebenso bedeutsam ist die Instanzrechtsprechung, die ebenso wie die Auswertung der
Literatur für Veröffentlichungen bis Herbst 2025, vereinzelt bis Ende 2025, erfolgte.

Gelsenkirchen im Januar 2026 Prof. Dr. Ulf Börstinghaus

VBörstinghaus
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